
1084 Gesetzblatt Teil II Nr. 134 — Ausgabetag: 31. Dezember 1968

grundlage für die Höhe der Holznutzungsabgabe ist die 
planmäßig bereitzustellende bzw. bei Übererfüllung die 
realisierte Rohholzmenge im volkseigenen Wald.

(2) Aus dem Rohholzerzeugungsfonds ist im volks
eigenen Wald die Forsteinrichtung, die Aufforstung, die 
Waldpflege, die Waldverbesserung und der Forstschutz 
zu finanzieren. Der Rohholzerzeugungsfonds ist auf die 
Folgejahre übertragbar.

(3) In der Aufforstung ist die Planung und Abrech
nung gesicherter Kulturen auf der Grundlage lang
fristiger Finanzierungsnormative vorzunehmen. Gleich
zeitig sind zur Waldverbesserung in der Planung und 
Abrechnung schrittweise Kennziffern des Waldzustan
des anzuwenden.

(4) Zur besseren Ausnutzung der produktiven Fonds 
wird eine Produktionsfondsabgabe erhoben. Grundlage 
hierfür sind die produktiven Grund- und Umlauffonds.

§2
(1) Der Vorsitzende des Staatlichen Komitees für 

Forstwirtschaft beim Rat für landwirtschaftliche Pro
duktion und Nahrungsgüterwirtschaft der Deutschen 
Demokratischen Republik übergibt den WB Forst
wirtschaft und den ihm unmittelbar unterstellten Be
trieben zusammen mit anderen staatlichen Aufgaben 
für die Ausarbeitung und Durchführung der Pläne 
1969/70 ein Zwei-Jahres-Normativ der Nettogewinn
abführung an den Staatshaushalt, verbunden mit einem 
Mindestabführungsbetrag pro Jahr. Das den WB Forst
wirtschaft übergebene Zwei-Jahres-Normativ ist von 
den Generaldirektoren der WB Forstwirtschaft für 
Gruppen gleichgelagerter staatlicher Forstwirtschafts
betriebe aufzuschlüsseln. Über den verbleibenden Netto
gewinn verfügen die Betriebe in eigener Verantwor
tung für die Zuführung der betrieblichen Fonds ent
sprechend den Rechtsvorschriften. Rentabilitätsunter
schiede dürfen nicht als Differenzierungskriterien ange
sehen werden. Damit ist auszuschließen, daß schlecht 
arbeitende Betriebe auf Kosten effektiv arbeitender

Betriebe leben. Das Zwei-Jahres-Normativ der Netto
gewinnabführung an den Staat ist von den Betrieben 
und WB Forstwirtschaft bei der eigenverantwortlichen 
Planausarbeitung und Plandurchführung zugrunde 
zu legen. Dabei darf der Mindestbetrag pro Jahr nicht 
unterschritten werden.

(2) Die volkseigenen Betriebe der Forstwirtschaft ver
fügen eigenverantwortlich über ihre Amortisationen. 
Die WB Forstwirtschaft beauflagen die ihnen unter
stellten Betriebe mit einem Amortisationsabführungs
normativ, wenn für die Jahre 1969/70 die Amortisatio
nen mehr als 70 % der vorgesehenen Investitionen be
tragen oder im Perspektivplan nicht die volle Erhal
tung des Grundmittelfonds vorgesehen ist.

(3) Die Planung und Bildung des Prämienfonds hat 
aus eigener wirt schäfte ten Mitteln auf der Grundlage 
von Normativen als prozentuale Anteile vom Netto
gewinn zu erfolgen. Er setzt sich aus Grund- und Zu
satznormativen zusammen, die in Abhängigkeit vom 
erreichten Niveau der Entwicklung des Nettogewinns 
festgelegt werden.

§3
(1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1969 in Kraft. 

Ihre Grundsätze sind bereits bei der Ausarbeitung des 
Volkswirtschaftsplanes 1969 zu berücksichtigen.

(2) Gleichzeitig ist die Anordnung vom 8. März 1968 
zur schrittweisen Verwirklichung des Prinzips der 
Eigenerwirtschaftung der Mittel in der volkseigenen 
Land- und Forstwirtschaft (GBl. Ill S. 19) für die Forst
wirtschaft nicht mehr anzuwenden.

Berlin, den 28. November 1968

Der Vorsitzende 
des Rates für landwirtschaftliche Produktion 

und Nahrungsgüterwirtschaft 
der Deutschen Demokratischen Republik

E w a l d  
, Minister
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